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1.  

Der Bescheid der Staatsanwaltschaft Berlin vom 21.11.2025 (Az. ), mit dem von 

der Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen abgesehen wurde, wird aufgehoben. 

2.  

Der Bescheid der Generalstaatsanwaltschaft Berlin vom 29.12.2025 (Gz. ), mit 

dem die Beschwerde zurückgewiesen wurde, wird aufgehoben. 

3.  

Die Staatsanwaltschaft Berlin wird verpflichtet, öffentliche Anklage gegen Marianne Büttner 

wegen falscher Verdächtigung gemäß § 164 Abs. 2 StGB, zu erheben. 

4.  

Hilfsweise: Die Staatsanwaltschaft Berlin wird verpflichtet, Ermittlungen 

aufzunehmen/fortzuführen und nach Ausschöpfung der gebotenen Ermittlungen erneut zu 

bescheiden (insbesondere Auswertung der Audio-/Transkriptbeweise, Beiziehung der 

Familienakten AG Schöneberg/Kammergericht und Vernehmungen). 

 

Der Antrag wird unter Bezugnahme auf das beim Kammergericht Berlin, 6. Strafsenat, geführte 

Aktenzeichen  eingereicht. 

Die Antragstellerin hat vorab beim Kammergericht angefragt und die Auskunft erhalten, dass das 

bestehende Aktenzeichen angegeben werden kann und das Gericht entscheidet, ob eine 

gesonderte Aktenzeichenvergabe erfolgt. 

Der vorliegende Antrag betrifft denselben Verfahrenskomplex wie der Antrag vom 20.11.2025. Er 

steht in unmittelbarem sachlichen Zusammenhang, betrifft dasselbe familiengerichtliche Verfahren, 

dasselbe Kind sowie dieselben Beteiligten. 

Für den Fall der Vergabe eines neuen Aktenzeichens wird um Mitteilung gebeten. Zugleich wird um 

Bestätigung ersucht, dass der Antrag dem Verfahrenskomplex zugeordnet wird, der unter dem 

Aktenzeichen  geführt wird. 
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I. Verfahrensgang (Ausschöpfung des § 172 Abs. 1 StPO) 

1. Strafanzeige und Strafantrag vom 10.11.2025 gegen Marianne Büttner wegen fahrlässiger 

Körperverletzung (§ 229 StGB) zum Nachteil des minderjährigen  Klimas sowie wegen falscher 

Verdächtigung (§ 164 StGB) zulasten der Antragstellerin. 

2. Bescheid der Staatsanwaltschaft Berlin vom 21.11.2025 (Az. ): Absehen von der 

Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen; u. a. mit dem Hinweis, das Vorbringen werde durch das 

beigefügte Transkript nicht widerlegt; zusätzlich ein Hinweis auf § 201 StGB. 

3. Beschwerde der Antragstellerin vom 09.12.2025 gemäß § 172 Abs. 1 StPO an die 

Generalstaatsanwaltschaft Berlin. 

4. Bescheid der Generalstaatsanwaltschaft Berlin vom 29.12.2025 (Gz.   ): 

Zurückweisung der Beschwerde; tragend u. a. 

a) pauschale Verneinung einer tatbestandlichen Gesundheitsbeschädigung bei psychischen 

Beeinträchtigungen sowie 

b) die Auffassung, familiengerichtliche Verfahren/Entscheidungen seien nicht vom Schutzbereich 

des § 164 StGB erfasst. 

5. Der Bescheid der Generalstaatsanwaltschaft enthält die Rechtsmittelbelehrung, wonach binnen 

eines Monats nach Bekanntmachung gerichtliche Entscheidung beantragt werden kann und der 

Antrag anwaltlich zu unterzeichnen ist. 

 

II. Zulässigkeit 

1. Antragsbefugnis/Verletzteneigenschaft: 

Verletzte i. S. d. § 172 Abs. 2 StPO ist die Antragstellerin hinsichtlich des Tatvorwurfs aus § 164 

StGB, da sich die behaupteten wahrheitswidrigen Tatsachenbehauptungen gegen sie richten und 

auf staatliche Maßnahmen zu ihren Lasten zielten. 

2. Kein Ausschluss wegen Privatklage: 

Gegenstand dieses Antrags ist vorrangig § 164 Abs. 2 StGB (Offizialdelikt). Die 

Generalstaatsanwaltschaft weist selbst darauf hin, dass ein Antrag nur dann unzulässig sei, soweit 
















